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Br. 49

©te alte
BRit bem Beubau bes Konferoatoriums ift an beffen Wife

roieber ein altes Baumert oerfcbrounben, bas feit 3abrbunber=
ten bier befcheiben feinen gœed erfüllte, bis es erft in neuefteï
Seit als überflüffig außer ©ebraucf) tarn unb nun einem neuen
©ebäube bot roeidjen inüffen. ©s ift bies bie alte ©chaal, bie
als uns fo nertraut unb tiebgemorbene Sabnlüde in ber gaffa»
benflucht ber ©äffen nun burch ben neuen Brudübau erfeßt
rourbe, an ben mir uns uorerft nocb geroöbnen müffen mie an
ein neues, nicht gana richtig fißenbes falfdjes ©ebiß in einem
befannten ©eficbt.

Broß ibres roenig auffälligen äußeren Busfebens mar bie
alte ©chaal non recbt ebrmürbiger Bbfunft. 2lls rechtliche 3n=
ftitution gebt fie böcbft iroabrfcbemlicb bis in bie altefte Seit
unferes ftäbtifdjen Dafeins aurüd.

2) e r 3t a m e „ © d) a a t "
fommt nur in bem relatio eng begrenaten ©ebiet ber Kantone.
Bern, greiburg, ßuaern, ©ihropa, Bargau unb Bafel oor unb
bebeutet immer eine öffentliche Bert aufs ft eile für
gemiffe SB a r en (mie ooraugsroeife gleifcb ober Brot).
Diefe Berfaufsftelle ift immer eingeteilt in einaelne ©tänbe ober

„Bünte", bie oon ber ©tabt ober bem ©runbberren au
einem geroiffen Stns ausgegeben mürben. Die ©chaal enthielt
alfo prioilegierte BRarftftänbe, an benen allein beftimmte
SBaren oerfauft roerben burften, mäbrenb bies beifpielsmeife in
ben gemöhnlidjen Käufern, auch in benjenigen ber Bäder» ober
BReßgermeifter felbft, oerboten mar. Diefe Einrichtung finbet
man gleidierroeife in fo oielen ©täbten, baß man fie als eine
allgemeine ©rfcbeinung bes mittelalterlichen ©tabt» unb BRartt»
rechts annehmen muß. Sßas bei uns als ©chaal beaeicfmet mirb,
beißt in fübbeutfcben ©täbten BReßig (com tateinißben SBort
macellum — gleifch= ober ßebensmittetmarft), Brotlaube ober
Brotbänfe, gifcfdaube ober gifcbbänfe, Korntaube, £ud)[aube
ufro. Das ©emeirifame babei ift immer, baß es fid) um prioile»
gierte Berfaufsftänbe ober „Bünte" bonbett, bie gegen Sins
(auch als ©rbieben) oon ber ©tabt ober bem ©tabtberrn oer»
lieben roerben. Solche BRarftftänbe fteben immer über öffent»
lichem Boben, ber im ©igentum ber ©tabt ober bes ©tabtberrn
ift, alfo mitten auf ben ©äffen ober Btäßen, ober bann unter
ßauben, bie über öffentlichen ©runb gebaut finb.

©s ift tlar, baß folcße gemeinfame Berfaufsftänbe bie
BRarftpoliaei (für ©eroicbt unb Qualität ber SBare), bie bereits
feit frübefter Seit burch bie Dbrigfeit auf bem BRarft ausgeübt
rourbe, erleichterte unb anbrerfeits aber auch einem forpor-atioen
Sufammenfchluß ber einaelnen ©eroerte förberlich mar. Die
©chaalen unb beren rechtliche Borausfeßungen finb älter als
bie Siinfte.

Der 3Rame ©chaal, ber mie ermähnt, nur in ber ©chroeia
oorfommt, ift aus bem lateinifchen SBort „©cala" Stufe,
Dreppe, abgeleitet; in feiner Bebeutung gebt es roobt auf bas»
felbe aurüd mas im SBort „Bant" (gteifd)=Banf) als Ber»
Eaufstifch gemeint ift. Bant als Bertaufstifch ift ein alfge»
mein üblicher Begriff bes mittelalterlichen BRarftredües. Bon
biefetn 2Bort „Bant" als Bertaufstifch) ift auch unfer „Bant"
als ©elbinftitut abauleiten. Die „2ßed)felbänfe" roaren nämlid),
gana ähnlich mie bie gfeifch= unb Brotbänfe, urfprüngtich Prtoi»
legierte BRarftftänbe für ©elbroecbfler, bie gegen einen beftimm»
ten Sins oon ber ©tabt ober bem ©tabtberrn oerlieben tour»
ben. Bus biefen BSechfelbänfen entftanben bann fpäter bie
Bantbäufer.

BRögticberroeife tonnte unter ©chaal — ©ca»la auch eine
ftufenroeife Bnorbnung ber Berfaufsbänfe gemeint fein; benn
jebe ©chaal beftanb aus einer beftimmten Saht oon Bänten
So batte beifpielsmeife bie „ B i e b e r e g 1 e i f d) f d) a a l"|
bie in ber 30Ritte ber ©erechtigteitsgaffe über bem ©tabtbad)
oberhalb bes ©erecbtigfeitsbrunnens ftanb, 16 Bünte, oon met»
djen jährlich) je 1 ©chiding Sins an bie ©tabt 3u entrichten mar;
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ftabtaufmärts fchloß fid) an bie „Biebere gleifchfchaal" bie

„Biebere Brotf chaal" an, bie ebenfalls über bem
©tabtbad) in ber BRitte ber ©äffe gelegen, oor 1429 28 Bänfe
aäblte; ebenfo hatte bie „Obere g l e i f et) f d) a a I ", bie
über bem ©tabtbad) mitten in ber Kramgaffe, ungefähr oor bem

heutigen Konferoatoriumsbau ftanb, 28 Bänfe. Die „Obere
B r o t f ch a a 1 " ftanb über bem ©tabtbad) in ber heutigen
BRarftgaffe.

3m 3abre 1314 mirb bie Biebere gleifchfchaal erftmafs er»

mäbnt: „Bib ber nibren Schale als unfer ftettbad) bar in
gat", b.h„ unterber ber nieberen ©chaal, ba ber ©tabtöaeh
burebgebt, burften bie ©erber ihr fjanbroerf treiben, mäbrenb
es ihnen oerboten mar, ben ©tabtbad) obenher au beroußen.

Diefe ©rmäbnung ber „nibren Schale" feßt natürlich ooraus,
baß es bamals auch fd)on eine „Obere" gegeben haben muß.
Beibe aufammen aahlen nach ben ©tabtreeßnungen oon 1377

unb 1382 2 Bfunb unb 5 Schilling Sins.
©emäß ber BReßgerorbnung oon 1408 rourbe ein» bis

ameimal im 3abre oom 'Bat gemeinfam mit ben BReiftern ber
Oberen unb 3Rieberen ©chaal bas gleifcb gefebäßt unb bie greife
feftgefeßt: „Des erften, fo fötlenb mir inen mitt rate ber ge=

fmornen meifternn oben unb niben bas fleifch arouront in bem
jure ornb gemeinen onb befcheibenen pfening febeßen ...", benn

oon nun an folle bas gleifcb bei ©eroicbt oerfauft roerben, bas
roeber fie nod) ihre iBorfabren bisher getan hätten, ©efebäßt
mürbe bas Bfunb ber oerfebiebenen gteifebforten: urferis (f>am»
met»), fd)äffis (Schaf»), roibris (fffiibber»), aittgeißins (Siegen»),
beilbödis (oon faftrierten Siegenböden), gut rinberis (fRinb»),
alt fügte (Kuh»), Kalbfleifcb, Scbminis, ftierins unb bobbödis
(Siegenbodfleifch). Diefe gteifebtasationen mürben oom Bate
aufgefchrieben unb finb uns aus bem 15. 3abrt)unbert aum
größten Beil noch erhalten.

1420 mirb bie Obere gleifchfchaal oon unferem ©tabtehroni»
ften Eonrab 3uftinger ermähnt; ein Btiß aus heiterem Gimmel,
„roon nieman fein unmetter fpürte noch fad), roeber oor noch

nad)", fei burch bie ßuft gefommen, „baruff halb ein oigentlidier
Dorntlapf", unb biefer Bliß „flug in brü büfer gegen ber ob»
ren fleifdjal funnenbalb unb fcfjoa ein junge toebter ae tobe."

1468 mürben bie alten ©chaalen aufgehoben unb bie neue,
3toifcben Kram» unb BReßgergaffe, beaogen. Der ©bronift
Schilling berichtet bies mit ben folgenben SBorten: „Des felben
jars roarb oud) bie nümp fleifchfchal gemacht an bie enb, ba fp
nun ftatt onb rourbent bie alten beib abgebrodien." ©leichaeitig
mürbe auch bie Brotfcbal oerfeßt, unb aroar in bas f)aus an ber
©erechtigteitsgaffe in bem heute bas ©afé bu ©ommerce ift.
3n einer ilberficht über bie Bauausgaben, bie ber ©tabtfebreiber
©büring grider für bie 3abre 1458—73 aufammenftellte, mirb
angeführt, baß biefe Beuerungen ber ©tabt bamals 2000 Bfunb
Bfennige getoftet hätten; „3tem fo tut bie BReßg au machen
mitt ben Küfern, fo barau gefouft unb gemacht finb, mit ben

Brottlouben, bie bann oud) herlicher gemacht finb lib. ben.

2000.
1505 befiehlt ber Bat, „bas bie meßger bie f cb a I t e d e n

unb in eren fotlen halten, on 3JRb. fchaben, aber bas fchinthus
roellen fi beffern unb oerforgen", — bie BReßger füllen alfo ohne
Suboention bes Bates bie ©chaal beden unb in ©hren, b. b- in
gutem Suftanb halten, — bas ©chintbaus aber molle ber Bat
ausbeffern. Dièfes ©ebintbus ift bas beute noch beftebenbe
©chlachtbaus an ber BReßgergaffe=Brunngaffe, gegenüber ber
©chaal. Der Bau ift allerbings aus bem 18. 3abrtmirbert. ©rft»
mats ermähnt mirb es bereits im 3abre 1390.

1554 hatten bie BReßgermeifter begehrt, baß bie Ferren
Bät ihnen bie ©chaal „mit blatten befchießen ließenb". Der Bat
aber entfcfüeb, fie füllten es felbft machen laffen, „mellenb 5Rh.,
nachbem her bum oollenbet, inen ein etliche ©chenfe baran ae

©tür tbun".

Nr. 49

Die alte
Mit dem Neubau des Konservatoriums ist an dessen Platz

wieder ein altes Bauwerk verschwunden, das seit Iahrhunder-
ten hier bescheiden seinen Zweck erfüllte, bis es erst in neuester
Zeit als überflüssig außer Gebrauch kam und nun einem neuen
Gebäude hat weichen müssen. Es ist dies die alte Schaal, die
als uns so vertraut und liebgewordene Zahnlücke in der Fassa-
denflucht der Gassen nun durch den neuen Prachtbau ersetzt
wurde, an den wir uns vorerst noch gewöhnen müssen wie an
ein neues, nicht ganz richtig sitzendes falsches Gebiß in einem
bekannten Gesicht.

Trotz ihres wenig auffälligen äußeren Aussehens war die
alte Schaal von recht ehrwürdiger Abkunft. Als rechtliche In-
stitution geht sie höchst wahrscheinlich bis in die älteste Zeit
unseres städtischen Daseins zurück.

Der Name „Schaal"
kommt nur in dem relativ eng begrenzten Gebiet der Kantone.
Bern, Freiburg, Luzern, Schwyz, Aargau und Basel vor und
bedeutet immer eine öffentliche Verkaufsstelle für
gewisse Waren (wie vorzugsweise Fleisch oder Brot).
Diese Verkaufsstelle ist immer eingeteilt in einzelne Stände oder
„Bänke", die von der Stadt oder dem Grundherren zu
einem gewissen Zins ausgegeben wurden. Die Schaal enthielt
also privilegierte Marktstände, an denen allein bestimmte
Waren verkauft werden durften, während dies beispielsweise in
den gewöhnlichen Häusern, auch in denjenigen der Bäcker- oder
Metzgermeister selbst, verboten war. Diese Einrichtung findet
man gleicherweise in so vielen Städten, daß man sie als eine
allgemeine Erscheinung des mittelalterlichen Stadt- und Markt-
rechts annehmen muß. Was bei uns als Schaal bezeichnet wird,
heißt in süddeutschen Städten Metzig fvom lateinischen Wort
macellum ^ Fleisch- oder Lebensmittelmarkt), Brotlaube oder
Brotbänke, Fischlaube oder Fischbänke, Kornlaube, Tuchlaube
usw. Das Gemeinsame dabei ist immer, daß es sich um privile-
gierte Verkaufsstände oder „Bänke" handelt, die gegen Zins
(auch als Erblehen) von der Stadt oder dem Stadtherrn ver-
liehen werden. Solche Marktstände stehen immer über öffent-
kichern Boden, der im Eigentum der Stadt oder des Stadtherrn
ist, also mitten auf den Gassen oder Plätzen, oder dann unter
Lauben, die über öffentlichen Grund gebaut sind.

Es ist klar, daß solche gemeinsame Verkaufsstände die
Marktpolizei (für Gewicht und Qualität der Ware), die bereits
seit frühester Zeit durch die Obrigkeit auf dem Markt ausgeübt
wurde, erleichterte und andrerseits aber auch einem korporativen
Zusammenschluß der einzelnen Gewerke förderlich war. Die
Schaalen und deren rechtliche Voraussetzungen sind älter als
die Zünfte.

Der Name Schaal, der wie erwähnt, nur in der Schweiz
vorkommt, ist aus dem lateinischen Wort „Scala" - Stufe,
Treppe, abgeleitet; in seiner Bedeutung geht es wohl auf das-
selbe zurück was im Wort „Bank" (Fleisch-Bank) als Ver-
kaufstisch gemeint ist. Bank als Verkaufstisch ist ein allge-
mein üblicher Begriff des mittelalterlichen Marktrechtes. Von
diesem Wort „Bank" als Verkaufstisch ist auch unser „Bank"
als Geldinstitut abzuleiten. Die „Wechselbänke" waren nämlich,
ganz ähnlich wie die Fleisch- und Brotbänke, ursprünglich privi-
legierte Marktstände für Geldwechsler, die gegen einen bestimm-
ten Zins von der Stadt oder dem Stadtherrn verliehen wur-
den. Aus diesen Wechselbänken entstanden dann später die
Bankhäuser.

Möglicherweise könnte unter Schaal - Scà auch eine
stufenweise Anordnung der Verkaufsbänke gemeint sein; denn
jede Schaal bestand aus einer bestimmten Zahl von Bänken
So hatte beispielsweise die N i e d e r e F l e i s ch s ch a a l
die in der Mitte der Gerechtigkeitsgasse über dem Stadtbach
oberhalb des Gerechtigkeitsbrunnens stand, 16 Bänke, von wel-
chen jährlich je 1 Schilling Zins an die Stadt zu entrichten war;
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stadtauswärts schloß sich an die „Niedere Fleischschaal" die

„Niedere Brotschaal" an, die ebenfalls über dem
Stadtbach in der Mitte der Gasse gelegen, vor 1429 28 Bänke
zählte: ebenso hatte die „Obere Fleischschaal", die
über dem Stadtbach mitten in der Kramgasse, ungefähr vor dem
heutigen Konservatoriumsbau stand, 28 Bänke. Die „Obere
Brotschaal" stand über dem Stadtbach in der heutigen
Marktgasse.

Im Jahre 1314 wird die Niedere Fleischschaal erstmals er-
wähnt: „Nid der nidren Schale als unser stettbach har in
gat", d. h., unterher der niederen Schaal, da der Stadtbach
durchgeht, durften die Gerber ihr Handwerk treiben, während
es ihnen verboten war, den Stadtbach obenher zu benutzen.
Diese Erwähnung der „nidren Schale" setzt natürlich voraus,
daß es damals auch schon eine „Obere" gegeben haben muß.
Beide zusammen zahlen nach den Stadtrechnungen von 1377

und 1382 2 Pfund und 5 Schilling Zins.
Gemäß der Metzgerordnung von 1468 wurde ein- bis

zweimal im Jahre vom Rat gemeinsam mit den Meistern der
Oberen und Niederen Schaal das Fleisch geschätzt und die Preise
festgesetzt: „Des ersten, so füllend wir inen mitt rate der ge-
swornen meisternn oben und niden das fleisch zwuront in dem
jare omb gemeinen vnd bescheidenen pfening schetzen ...", denn
von nun an solle das Fleisch bei Gewicht verkauft werden, das
weder sie noch ihre Borfahren bisher getan hätten. Geschätzt

wurde das Pfund der verschiedenen Fleischsorten: urferis (Ham-
mel-), schäffis (Schaf-), widris (Widder-j, zittgeißins (Ziegen-),
heilböckis (von kastrierten Ziegenböcken), gut rinderis (Rind-),
alt kügis (Kuh-), Kalbfleisch, Schwinis, stierins und hodböckis
(Ziegenbockfleisch). Diese Fleischtaxationen wurden vom Rate
aufgeschrieben und sind uns aus dem 15. Jahrhundert zum
größten Teil noch erhalten.

1426 wird die Obere Fleischschaal von unserem Stadtchroni-
ften Conrad Iustinger erwähnt; ein Blitz aus heiterem Himmel,
„won nieman kein Unwetter spürte noch sach, weder vor noch
nach", sei durch die Luft gekommen, „daruff bald ein vigentlicher
Tornklapf", und dieser Blitz „slug in drü hllser gegen der ob-
ren fleischal sunnenhalb und schoz ein junge tochter ze tode."

1468 wurden die alten Schaalen aufgehoben und die neue,
zwischen Kram- und Metzgergasse, bezogen. Der Chronist
Schilling berichtet dies mit den folgenden Worten: „Des selben
jars ward auch die nüwy fleischschal gemacht an die end, da sy

nun statt vnd wurdent die alten beid abgebrochen." Gleichzeitig
wurde auch die Brotschal versetzt, und zwar in das Haus an der
Gerechtigkeitsgasse in dem heute das Cafe du Commerce ist.

In einer Übersicht über die Bauausgaben, die der Stadtschreiber
Thüring Fricker für die Jahre 1458—73 zusammenstellte, wird
angeführt, daß diese Neuerungen der Stadt damals 2666 Pfund
Pfennige gekostet hätten: „Item so tut die Metzg zu machen
mitt den Hüsern, so darzu gekauft und gemacht sind, mit den

Brottlouben, die dann auch herlicher gemacht sind lib. den.

2666.
1565 befiehlt der Rat, „das die metzger dieschal tecken

und in eren sollen halten, on Mh. schaden, aber das schinthus
wellen st bessern und versorgen", — die Metzger sollen also ohne
Subvention des Rates die Schaal decken und in Ehren, d. h. in
gutem Zustand halten, — das Schinthaus aber wolle der Rat
ausbessern. Dieses Schinthus ist das heute noch bestehende

Schlachthaus an der Metzgergasse-Brunngasse, gegenüber der
Schaal. Der Bau ist allerdings aus dem 18. Jahrhundert. Erst-
mals erwähnt wird es bereits im Jahre 1396.

1554 hatten die Metzgermeister begehrt, daß die Herren
Rät ihnen die Schaal „mit blatten beschießen ließend". Der Rat
aber entschied, sie sollten es selbst machen lassen, „wellend Mh.,
nachdem der buw vollendet, inen ein erliche Schenke daran ze

Stür thun".
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1560 mußte ber Bat ben Meßgern in ber Schaut befehlen,
„fo oft man meßget abenbts oor unb ßinber ben hänfen roüfcßen
unb fübern 3e laffen", bet 10 ©chitting Buße. Sort) fcheint bies
feinen befonberen ©inbrud gemacht 3U haben, benn bereits
4 3ahre barauf oerorbnet ber Bat toieberum, baß „hg einem
g u I b e n b u ß all mud)en 3 mat bie ©chah, jeber hinber finem
band, töiifcbe unb rume unb ben unrhat bann mit bem bach

bannen flößen".
3m 3ahre 1665 ftettte ber maabtlänbifche ßehensl'ommiffär

Sr. jur. ©amuet ©aubarb beim Bat bas Bnfuchen, als oberer
Bnftößer an bie ©chaat eine burchgebenbe ßaitbe mit einer
Mohnung öarüber in eigenen Soften erbauen 3U taffen. 3er
Bat erteilte bie Erlaubnis, mit ber Bebingung, baß er bas neue
©ebäube auf alte Seiten auf eigene Soften su erhatten habe,
Sie nötigen Mittet oerfcßaffte fich ©aubarb baburcß, baß er als
ßebensfommiffär ftaatticße Becßte im Maabtlanb oerfauffe unb
ben ©eroinn in feine eigene Safcße ftecfte. 1672 tarn bie ©ache

Br. 49

aus, ©aubarb mürbe ins ©efängnis geftecft, bes Bmtes entfeßt
unb aus bem ©roßen Bat ausgefcbloffen; er mußte Schaben«
erfaß leiften unb eine große Buße sohlen, basu mürbe ihm auch

noch bas ^Bürgerrecht entsogen unb er fetbft burfte ben ©tabt«
freis innerhalb ber Burgernsiele nicht mehr uerlaffen.

Bachbem im 3uhre 1784 auch noch bie Meßgergaßfeite ber
©chaat jenen fcßmucfen Busbau mit ben ßauben unb bem ßau«
benbrunnen erhatten hatte, blieb bie alte ©chaat im mefentticßen
bis su ihrem 1938 erfolgten Bbbruch unoeränbert. Bei ber Bus«
fchadjtung bes Bobens für bie gunbamente bes Konferoatori«
um«Beubaues Barn man auf alte Keltermauern unb Branb«
fchutt, in bem bemerfensmerte gunbe oon Dfenfachetn aus bem
15. 3uhrhunbert sutage famen. Sie gunbftüde befinben fich

heute im ffiftorifcßen Mufeum.

3n her nädjften Stummer foil bann noch etmas 00m fagen«
haften ©cßaaltier berichtet merben. ©trahm.

£)a6 neue .ftonfmuiforium
33ort Sßaubireftor ©ruft gteintjarb

Ser Konferoatoriumsneubau an ber Kramgaffe unb ber
Meßgergaffe hat bie Beßörben unb ben Brcßiteften oor eine
Beiße feßmerer, gritnbfäßlicb bebeutenber ißrobteme gefteltt, oon
beneit ber feine Bßnung hat, ber fofort bereit ift, aus bem

ffanbgelenf fein Urteil su bitben. ©s märe freilich ein Munber
gemefen, menn bie ßöfung ber problème nicht 3U regfter Sis«

fuffion Bntaß gegeben hätte; auf eine Suftimmung alter burfte
man nicht hoffen; 3U oiete trabitionette Bnficßten fteßen ber 2In=

erfennung einer ßöfung im ©uten unb im Böfen entgegen.

Sie bernifche Bttftabt mar sur Seit ihrer ©ntftehung ßaupt«
fächlich eine Mofmftabt. Man mußte in ber ©tabt Moßnfiß ha«

ben, menn man in ber ©tabt politifcß mitfprechen mottle; unb

roer regierungsfähig 3U fein münfehte, hatte unter manch an«

berem hoch jroei Boraus'feßungen su erfüllen: ©r mußte ein
eigenes ffaus, ein ©üßhaus in ber ©tabt haben unb in ber
„©roßen Kirche" getauft fein, ©efcßäft unb ©rmerbsantage la=

gen in oietten gälten außerhalb ber ©tabt; bas trifft oor altem
für biejenigen 3U, beren Beichtum ßanb unb fferrfriiaftsbefiß
barfteltten; aber auch bie mannigfaltigen Manufafturen fpäterer
Seiten befanben fich häufig außerhalb ber ©tabt, fobaß — mir
finb ber feineren llnterfcßiebe burd)aus bemußt — man im gro«
ßen unb gansen bie Sieget auffftetten burfte: 3n ber ©tabt
mohnt man, außerhalb ber ©tabt oerbient man.

Ser Mobncßarafter ber ©tabt mürbe nur burch ©efchäfte
unterbrochen, bie für ben täglichen Bebarf bes Bürgers 3U for«

gen hatten: burch Küfer, oor altem aber auch burch ©eßtoffer,
Sapesierer, ©efmeiber unb bie mannigfaltigen fteineren ßaben«
gefchäfte; aber biefe f leinen ©efchäfte oermochten ben Mohn«
charafter ber 2tttftabt in feiner Meife 31t änbern.

Bon biefer fo3iaten Beftimmung sengen bie ffäufer ber

©tabt; fte finb bureßroegs tief gebaut, mit fcßmalen Straßen«
fronten; man fam noch mit menig Sicht unb ©onne aus. Sie
fchmaten Straßenfronten ber alten Käufer mürben burch eine

gan3 ftuge Bauorbnung in Beiß unb ©lieb gehauen; ber bßn«

liehe ©baratter ber Käufer entfprach ber bamatigen Baugefin«

nung; man Bannte eben ©enerationen binburch nur eine Bau«

roeife; fo mie man suerft gotifch baute, baute man nachher

Benaiffance unb fchtießtich Barod unb Boffofo; fo mie es eine

allgemein anerfannte Kteibermobe gab, gab es auch bie eine
anerfannte Baumeife, bie faft sur Baumobe tourbe. Bur feiten
mürbe, mas gebräuchlich unb berfömmlich mar, burch anbere

Bauformen unterbrochen; bas prooosierenbfte Beifpiet ift ber

©rtacherhof, jenes Baubofument eines ©ranbfeigneurs, bem es

febon bamats barüm ging: épater le bourgeois! unb ber fid)
beroußt um fjerfommen unb ©efeß nicht fümmerte. Sas Bau«
material blieb burch 3ahrhunberte gleich unb einheitlich; man
mußte mit bem Bauftoff bauen, ber faft oor ber Haustür 311

finben mar; fo fam es, baß unfer Berner ©anbftein in oerfeßie«
benen garben: ©etb, Blau unb ©rün ben iBaucharafter be=

ftimmte, mie ber ©olothurner Kalfftein unfere SSrunnenbeden
lieferte. Sas brachte es mit fich, baß ©enerationen an einem
fBauftil arbeiteten; bie iBefchränfung auf bie eine gorm unb auf
bas eine Material erreichte sroingenb bie ©emöfmung an ben

einen ©tit, ertaubte baber aitd) beffen fpieterißhe ltmmanb«
lung unb SBerfeinerung, ohne baß je bie ©rünbfäße bes gelten«
ben SBauftit außer acht getaffen morben mären. 21m SBauftit
einer 3eit haben auch in Sern 3ahrhunberte gebaut unb »er«

feinert; ber SSauftit mar Stusbrud ber Seit; fo mie man Kleiber«
moben unb Kteibermobetle aus iParis be3og, übernahm man
auch für ben gansen ©tabtbau einfach bie ißläne oon hlarifer
SIrchiteften unb ließ fie burch bernifche Baumeifter ober 21rchi=

teften ausführen.
2tltes ift jeßt anbers gemorben; ßebensroeife unb SBauftil

haben fich geänbert. 2tber foroenig mie unfere ßebensmeife feft
unb trabitionett gemorben ift, fo menig ift es unfer Bauftit. Mir
frühen ja alte erft bie neuen gormen einer neuen ßebensmeife;
mit biefen neuen gormen fuchen mir auch einen neuen Bauftit.
Mir finb, im ©egenfaß .311 ber innerlich feften Seit bes Barod«
Dtoffofo, bie ©eneration ber ©ueßenben unb llnficheren, mir
fpüren, mie in unferem fogiaten ßeben altes nur Slnfang ift, mie
noch fein fefter Boben unter ben. güßen gemonnen ift •— mie
fottte es in ber Baufunft anbers fein? llnfere Baufunft fann
nod) feine fertigen unb großen gormen tiefern; fie fueßt fie ge=

nau fo, mie mir bie gorm bes ßebens fueßen. ©je hat immerhin
feßon einen feften ©runb gefunben, auf bem fie hoffnungsootl
aufbauen fann: bie ehrliche Baugefinnung. ,,©ei bas, mas bu
bift; oerfueße nicht mehr 3U feßeinen als mas bu fein fannft,
aber'bas, mas bu fein barfft, fei gana." ©s ift bie grunbanftän«
bige ©efinnung unferer heften Sfrchiteften, bie immer miebernm
padt, bie einen mit übergangslöfungen oerfößnt, meit man fie
als Station auf einem langen Meg 311m 3iet empfinbet, ben

eine oietteießt oft in bie 3rre geßenbe ©efettfeßaft mit faft fana«
tifchem ©uchermitten geht. fRur mer imftanbe ift, biefen garten
©ntroidtungs« unb ßebensmeg einigermaßen 3U überbtiden,
oermag auch bas einselne. Baumert su roerten; mer nur bas

gortfeßung auf ©eite 1281.

1226

1566 mußte der Rat den Metzgern in der Schaal befehlen,
„so oft man metzget abendts vor und hinder den danken wüschen
und sübern ze lassen", bei 16 Schilling Buße. Doch scheint dies
keinen besonderen Eindruck gemacht zu haben, denn bereits
4 Jahre darauf verordnet der Rat wiederum, daß „by einem
g ulden buß all wuchen 3 mal die Schall, jeder hinder sinem
banck, wüsche und rume und den unrhat dann mit dem bach

dannen flößen".
Im Jahre 1665 stellte der waadtländische Lehenskommissär

Dr. jur. Samuel Gaudard beim Rat das Ansuchen, als oberer
Anstößer an die Schaal eine durchgehende Laube mit einer
Wohnung darüber in eigenen Kosten erbauen zu lassen. Der
Rat erteilte die Erlaubnis, mit der Bedingung, daß er das neue
Gebäude auf alle Zeiten auf eigene Kosten zu erhalten habe.
Die nötigen Mittel verschaffte sich Gaudard dadurch, daß er als
Lehenskommissär staatliche Rechte im Waadtland verkaufte und
den Gewinn in seine eigene Tasche steckte. 1672 kam die Sache
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aus, Gaudard wurde ins Gefängnis gesteckt, des Amtes entsetzt
und aus dem Großen Rat ausgeschlossen: er mußte Schaden-
ersatz leisten und eine große Buße zahlen, dazu wurde ihm auch

noch das Burgerrecht entzogen und er selbst durfte den Stadt-
kreis innerhalb der Burgernziele nicht mehr verlassen.

Nachdem im Jahre 1784 auch noch die Metzgergaßseite der
Schaal jenen schmucken Ausbau mit den Lauben und dem Lau-
benbrunnen erhalten hatte, blieb die alte Schaal im wesentlichen
bis zu ihrem 1938 erfolgten Abbruch unverändert. Bei der Aus-
schachtung des Bodens für die Fundaments des Konservator!-
um-Neubaues kam man auf alte Kellermauern und Brand-
schütt, in dem bemerkenswerte Funde von Ofenkacheln aus dem
15. Jahrhundert zutage kamen. Die Fundstücke befinden sich

heute im Historischen Museum.

In der nächsten Nummer soll dann noch etwas vom sagen-
haften Schaaltier berichtet werden. Strahm.

Das neue Konservatorium
Von Baudirektor Ernst Reinhard

Der Konservatoriumsneubau an der Kramgasse und der
Metzgergasse hat die Behörden und den Architekten vor eine
Reihe schwerer, grundsätzlich bedeutender Probleme gestellt, von
denei? der keine Ahnung hat, der sofort bereit ist, aus dem

Handgelenk sein Urteil zu bilden. Es wäre freilich ein Wunder
gewesen, wenn die Lösung der Probleme nicht zu regster Dis-
kussion Anlaß gegeben hätte: auf eine Zustimmung aller durfte
man nicht hoffen: zu viele traditionelle Ansichten stehen der An-
erkennung einer Lösung im Guten und im Bösen entgegen.

Die bernische Altstadt war zur Zeit ihrer Entstehung Haupt-
sächlich eine Wohnstadt. Man mußte in der Stadt Wohnsitz ha-
ben, wenn man in der Stadt politisch mitsprechen wollte: und

wer regierungsfähig zu sein wünschte, hatte unter manch an-
derem doch zwei Voraussetzungen zu erfüllen: Er mußte ein
eigenes Haus, ein Säßhaus in der Stadt haben und in der
„Großen Kirche" getauft sein. Geschäft und Erwerbsanlage la-
gen in viellen Fällen außerhalb der Stadt: das trifft vor allem
für diejenigen zu, deren Reichtum Land und Herrschastsbesitz
darstellten: aber auch die mannigfaltigen Manufakturen späterer
Zeiten befanden sich häufig außerhalb der Stadt, sodaß — wir
sind der feineren Unterschiede durchaus bewußt — man im gro-
ßen und ganzen die Regel auffstellen durfte: In der Stadt
wohnt man, außerhalb der Stadt verdient man.

Der Wohncharakter der Stadt wurde nur durch Geschäfte

unterbrochen, die für den täglichen Bedarf des Bürgers zu sor-

gen hatten: durch Küfer, vor allem aber auch durch Schlosser,
Tapezierer, Schneider und die mannigfaltigen kleineren Laden-
geschäfte: aber diese kleinen Geschäfte vermochten den Wohn-
charakter der Altstadt in keiner Weise zu ändern.

Von dieser sozialen Bestimmung zeugen die Häuser der

Stadt: sie sind durchwegs tief gebaut, mit schmalen Straßen-
fronten: man kam noch mit wenig Licht und Sonne aus. Die
schmalen Straßenfronten der alten Häuser wurden durch eine

ganz kluge Bauordnung in Reih und Glied gehalten: der ähn-

liche Charakter der Häuser entsprach der damaligen Baugesin-

nung: man kannte eben Generationen hindurch nur eine Bau-
weise: so wie man zuerst gotisch baute, baute man nachher
Renaissance und schließlich Barock und Rokkoko: so wie es eine

allgemein anerkannte Kleidermode gab, gab es auch die eine
anerkannte Bauweise, die fast zur Baumode wurde. Nur selten

wurde, was gebräuchlich und herkömmlich war, durch andere

Bauformen unterbrochen: das prooozierendste Beispiel ist der

Erlacherhof, jenes Baudokument eines Grandseigneurs, dem es

schon damals darum ging: epstsr le bourAsoiZ! und der sich

bewußt um Herkommen und Gesetz nicht kümmerte. Das Bau-
Material blieb durch Jahrhunderte gleich und einheitlich: man
mußte mit dem Baustoff bauen, der fast vor der Haustür zu
finden war: so kam es, daß unser Berner Sandstein in verschie-
denen Farben: Gelb, Blau und Grün den Baucharakter be-

stimmte, wie der Solothurner Kalkstein unsere Brunnenbecken
lieferte. Das brachte es mit sich, daß Generationen an einem
Baustil arbeiteten: die Beschränkung auf die eine Form und aus
das eine Material erreichte zwingend die Gewöhnung an den

einen Stil, erlaubte daher auch dessen spielerische Umwand-
lung und Verfeinerung, ohne daß je die Gründsätze des gelten-
den Baustil außer acht gelassen worden wären. Am Baustil
einer Zeit haben auch in Bern Jahrhunderte gebaut und ver-
feinert; der Baustil war Ausdruck der Zeit: so wie man Kleider-
moden und Kleidermodelle aus Paris bezog, übernahm man
auch für den ganzen Stadtbau einfach die Pläne von Pariser
Architekten und ließ sie durch bernische Baumeister oder Archi-
tekten ausführen.

Alles ist jetzt anders geworden: Lebensweise und Baustil
haben sich geändert. Aber sowenig wie unsere Lebensweise fest

und traditionell geworden ist, so wenig ist es unser Baustil. Wir
suchen ja alle erst die neuen Formen einer neuen Lebensweise:
mit diesen neuen Formen suchen wir auch einen neuen Baustil.
Wir sind, im Gegensatz zu der innerlich festen Zeit des Barock-
Nokkoko, die Generation der Suchenden und Unsicheren, wir
spüren, wie in unserem sozialen Leben alles nur Anfang ist, wie
noch kein fester Boden unter den. Füßen gewonnen ist — wie
sollte es in der Baukunst anders sein? Unsere Baukunst kann
noch keine fertigen und großen Formen liesern: sie sucht sie ge-
nau so, wie wir die Form des Lebens suchen. Sie hat immerhin
schon einen festen Grund gesunden, auf dem sie hoffnungsvoll
aufbauen kann: die ehrliche Baugesinnung. „Sei das, was du
bist: versuche nicht mehr zu scheinen als was du sein kannst,
aber das, was du sein darfst, sei ganz." Es ist die grundanstän-
dige Gesinnung unserer besten Architekten, die immer wiederum
packt, die einen mit Ubergangslösungen versöhnt, weil man sie

als Station auf einem langen Weg zum Ziel empfindet, den

eine vielleicht oft in die Irre gehende Gesellschaft mit fast fana-
tischem Sucherwillen geht. Nur wer imstande ist, diesen ganzen
Entwicklungs- und Lebensweg einigermaßen zu überblicken,

vermag auch das einzelne Bauwerk zu werten: wer nur das

Fortsetzung aus Seite l23l.
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